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§ 8 Bgld. BPMG 2016
Produktregistrierung

Bgld. BPMG 2016 - Burgenlandisches Bauprodukte- und Marktiberwachungsgesetz 2016

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2026

(1) Die Ubereinstimmung von Bauprodukten, die in der Baustoffliste OA angefiihrt sind, mit den Bestimmungen der
Baustoffliste OA ist nach MaRgabe der Abs. 2 und 3 durch eine Registrierung des Bauprodukts nachzuweisen.

(2) Eine Registrierung darf nur erfolgen, wenn dies fiir das Bauprodukt in der Baustoffliste OA vorgesehen ist und

1. das Bauprodukt mit den Bestimmungen der Baustoffliste OA (bereinstimmt oder nur unwesentlich davon
abweicht oder

2. das Bauprodukt zwar mehr als unwesentlich von den Bestimmungen der Baustoffliste OA abweicht, aber eine
Bautechnische Zulassung vorliegt.

(3) Die Registrierung erfolgt durch Ausstellung einer Registrierungsbescheinigung durch die Registrierungsstelle.

(4) Registrierungen (Abs. 1), die aufgrund der Vereinbarung gemal Art. 15a Uber die Zusammenarbeit im Bauwesen
sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung, LGBI. Nr. 43/2013, nach den
Rechtsvorschriften eines anderen Bundeslandes ausgestellt werden, gelten als gleichwertig.

(5) Bauprodukte, die in einem anderen Mitgliedstaat oder in der Turkei rechtmaRig hergestellt und/oder in Verkehr
gebracht wurden oder in einem EFTA - Staat, der Vertragspartei des Abkommens Uber den Europadischen
Wirtschaftsraum ist, rechtmaRig hergestellt wurden, fir die harmonisierte technische Spezifikation nicht vorliegen und
die mehr als unwesentlich von den Bestimmungen der Baustoffliste OA abweichen, sind auch ohne Bautechnische
Zulassung zu registrieren, wenn

1. die von der akkreditierten Stellen anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union oder sonstiger Vertragsstaaten
des Abkommens Uber den Europdischen Wirtschaftsraum gemdlR der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des
Europaischen Parlaments und des Rates Uber die Vorschriften fir die Akkreditierung und Marktiberwachung im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten, ABI. Nr. L 218 vom 13.08.2008 S. 30, ausgestellten
Priifzeugnisse und Uberwachungsberichte die Erfiillung gleichwertiger technischer Normen bestatigen und

2. die Bauprodukte solche Merkmale aufweisen, dass die baulichen Anlagen, fur die sie verwendet werden sollen, bei
ordnungsgemaller Planung, Ausfihrung und Instandhaltung die im Hinblick auf ihren Verwendungszweck und die
ortlichen Verhaltnisse an sie zu stellenden wesentlichen Anforderungen erfullen.

In Kraft seit 08.11.2016 bis 31.12.9999


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=43/2013&Bundesland=Burgenland&BundeslandDefault=Burgenland&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 8 Bgld. BPMG 2016 Produktregistrierung
	Bgld. BPMG 2016 - Burgenländisches Bauprodukte- und Marktüberwachungsgesetz 2016


